
 LINOSTOP II  
 EN 353-2:2002

Kat.-Nr.: AC 060 

BESCHREIBUNG DER VORRICHTUNG
LINOSTOP II ist ein mitlaufendes Auffanggerät 
an beweglicher Führung, das Bestandteil einer 
persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz 
ist. Die Vorrichtung entspricht der Norm EN 353-
2. Die Vorrichtung ist mit einer Polyesterführung 
(Arbeitsseil) mit einem Durchmesser von 12 mm 
ausgestattet.

Die Vorrichtung LINOSTOP II ist für den Schutz 
von einem Arbeiter vorgesehen.

ACHTUNG:
Die Vorrichtung LINOSTOP II ist ein kompletter 
Bestandteil eines Absturzauffangsystems. Der 
Blockier- und Gleitmechanismus ist dauerhaft an 
der Führung (am Arbeitsseil) befestigt, sodass 
kein Versuch unternommen werden darf, den 
Blockier- und Gleitmechanismus vom Seil zu 
trennen.

EN 353-2:2002

Herstellungsdatum: MM.RRRR

Seriennummer: XXXXXXXX

0082

MITLAUFENDES AUFFANGGERÄT Typ der Vorrichtung

Monat und Jahr der Herstellung

Bezeichnung des Herstellers 
oder Händlers der Vorrichtung

CE-Kennzeichnung und Nummer 
der notifizierten Stelle, die die 
Herstellung der Ausrüstung überwacht

Nummer und Jahr der Ausgabe 
der Europäischen Norm, deren 
Anforderungen die Vorrichtung erfüllt.

Seriennummer der Vorrichtung

Achtung! Lesen Sie vor dem 
Einsatz die Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung
LESEN SIE DIE ANLEITUNG 
VOR DER VERWENDUNG 
SORGFÄLTIG DURCH

max. 
140 kg

12 mm

Zulässiges 
Gewicht des 
Benutzers der 
Vorrichtung und 
Benutzungsrichtung 
(vertikal)

Die Führung (das Arbeitsseil) darf nicht 
mit scharfen Kanten in Berührung kommen

Pfeil zur korrekten Positionierung 
des Blockier- und Gleitmechanismus 
auf der Führung (dem Arbeitsseil)

BESCHREIBUNG DER KENNZEICHNUNG

MITLAUFENDES AUFFANGGERÄT AN BEWEGLICHER FÜHRUNG

LINOSTOP II  

Ref.  AC 060

Katalognummer des 
mitlaufenden Auffanggeräts

LÄNGE: xx m Länge der Führung (des Arbeitsseils)

*) Der Falldämpfer sollte 
mit einem 
Verbindungselement 
gemäß den 
Anforderungen der 
Norm EN 362 
ausgestattet sein. Die 
Gesamtlänge des 
Falldämpfers mit 
Verbindungselement 
sollte 44 cm nicht 
überschreiten.

oberes Ende des Arbeitsseils
(Schlaufe mit Kausche)

Blockier- und 
Gleitmechanismus aus Stahl

unteres Ende des 
Arbeitsseils (vernähte 
Schlaufe)

Eigenschaft der Vorrichtung

Falldämpfer aus Polyamidband*

Verbindungselement des 
Blockier- und Gleitmechanismus

Führung (Arbeitsseil): Seil mit 
Polyesterkern mit einem 
Durchmesser von 12 mm

Zulässiger Typ (zulässiger Durchmesser) 
und Katalognummer der beweglichen 
Führung (des Arbeitsseils), die mit dem 
mitlaufenden Auffanggerät LINOSTOP II  
verwendet werden kann

Hersteller:
PROTEKT, 93-403 LODZ, 
ul. Starorudzka 9, POLAND, 
TEL:  (48 42) 680 20 83, 
FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

Notifizierte Stelle, die für die Ausstellung der EU-Baumusterprüfbescheinigung gemäß der PSA-Verordnung 2016/425 
zuständig ist:

APAVE SUD EUROPE SAS (no 0082)– CS 60193 – F13322 MARSEILLE CEDEX 16 – France
Notifizierte Stelle, die den Herstellungsprozess überwacht:

APAVE SUD EUROPE SAS (no 0082)– CS 60193 – F13322 MARSEILLE CEDEX 16 – France

Die EU-Konformitätserklärung ist unter www.protekt.pl verfügbar.

· Während der wiederkehrenden Überprüfung ist die Lesbarkeit aller Kennzeichnungen der Schutzausrüstung (das Merkmal des jeweiligen Gerätes) zu überprüfen. Verwenden Sie 
keine Ausrüstung mit einer unleserlichen Kennzeichnung.

· Wesentlich für die Sicherheit des Benutzers ist, dass - wenn die Ausrüstung außerhalb ihres Herkunftslandes verkauft wird - der Ausrüstungslieferant der Ausrüstung die Gebrauch-, 
Wartungsanweisungen und Informationen zu den wiederkehrenden Inspektionen und Reparaturen der Ausrüstung in der Sprache des Landes beilegen muss, in dem die Ausrüstung 
eingesetzt wird.

· Eine persönliche Schutzausrüstung muss sofort außer Betrieb genommen und verschrottet werden (oder es müssen andere Verfahren aus der Bedienungsanleitung angewendet 
werden), wenn sie am Auffangen eines Absturzes teilgenommen hat.

· Ein Auffanggurt gemäß EN 361 ist die einzige zulässige Vorrichtung, mit der der Körper eines Benutzers in Absturzauffangsystemen gehalten werden darf.
· Ein Absturzauffangsystem darf nur an den Punkten (Schnallen, Schlaufen) des Auffanggurtes angebracht werden, die mit dem Großbuchstaben „A“ gekennzeichnet sind.
· Der Anschlagpunkt (die Anschlageinrichtung) für die Absturzsicherungsausrüstung muss eine stabile Konstruktion und Position aufweisen, die die Möglichkeit eines Absturzes 

begrenzt und die Länge des freien Falls minimiert. Der Anschlagpunkt der Ausrüstung sollte sich über dem Arbeitsplatz des Benutzers befinden. Die Form und Konstruktion des 
Anschlagpunktes der Ausrüstung muss eine dauerhafte Verbindung der Ausrüstung gewährleisten und darf nicht zu deren unbeabsichtigter Trennung führen. Die Mindestfestigkeit 
des Anschlagpunktes der Ausrüstung sollte 12 kN betragen. Es wirdempfohlen, zertifizierte und gekennzeichnete Anschlagpunkte der Ausrüstung gemäß EN 795 zu verwenden.

· Der freie Raum unter dem Arbeitsplatz, an dem wir die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz benutzen werden, muss unbedingt überprüft werden, um eine Kollision mit 
Objekten oder niedrigeren Ebenen während des Auffangens eines Absturzes zu vermeiden. Die Menge an erforderlichem Freiraum unter dem Arbeitsplatz ist in der 
Gebrauchsanweisung der Schutzausrüstung, die wir verwenden wollen, zu prüfen.

· Bei der Verwendung der Ausrüstung muss allen gefährlichen Umständen, die deren Funktionstüchtigkeit oder die Sicherheit des Benutzers in Frage stellen können, besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Dies gilt insbesondere für: das Auftreten von Knoten und Bewegungen der Seile über scharfe Kanten hinweg, Pendelabstürze, elektrische 
Leitfähigkeit, sämtliche Beschädigungen wie Schnitte, Abrieb, Korrosion, extreme Temperatureinwirkungen, ungünstige Witterungsverhältnisse, das Einwirken von Chemikalien. 

· Die persönliche Schutzausrüstung muss in Verpackungen transportiert werden, um sie vor Beschädigung oder Durchnässung zu schützen, z. B. in Taschen aus imprägniertem 
Gewebe oder in Stahl- oder Kunststoffkoffern oder -kisten.

· Die persönliche Schutzausrüstung ist so zu reinigen und desinfizieren, dass das Material (Rohmaterial), aus dem die Vorrichtung besteht, nicht beschädigt wird. Für textile 
Materialien (Gurte, Leinen) sind Reinigungsmittel für empfindliche Stoffe zu verwenden. Kann von Hand oder in der Maschine gewaschen werden. Gründlich ausspülen. Falldämpfer 
sind ausschließlich mithilfe eines feuchten Tuchs zu reinigen. Der Falldämpfer darf nicht in Wasser getaucht werden. Kunststoffteile sind nur mit Wasser zu waschen. Eine 
Ausrüstung, die während der Reinigung oder des Gebrauchs nass wurde, ist unter natürlichen Bedingungen und fern von Wärmequellen gründlich zu trocknen. Metallteile und -
mechanismen (Federn, Scharniere, Riegel usw.) können regelmäßig leicht geschmiert werden, um ihren Betrieb zu verbessern.

· Die persönliche Schutzausrüstung sollte lose verpackt, in gut belüfteten trockenen Räumen, geschützt vor Licht, UV-Strahlung, Staub, scharfen Gegenständen, extremen 
Temperaturen und ätzenden Substanzen gelagert werden.

· Alle Elemente der Absturzsicherungsausrüstung müssen den Bedienungsanleitungen der Ausrüstung und den folgenden geltenden Normen entsprechen: EN 353-1, EN 353-2, EN 
354, EN 355, EN 360 - für Absturzsicherungssysteme; EN 362 - für Verbindungselemente; EN341, EN1496, EN1497, EN1498 - für Rettungsgeräte; EN 361- für Auffanggurte; EN 
813 - für Sitzgurte; EN 358 - für Systeme zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten; EN 795 - Anschlageinrichtungen.

GERÄTEKARTE

SERIENNUMMER

MODELL UND TYP DER VORRICHTUNG

KATALOGNUMMER

Für die Einträge auf der Gerätekarte ist der Betrieb verantwortlich, in dem die jeweilige Ausrüstung eingesetzt wird. Die Gerätekarte sollte vor der ersten 
Ausgabe der Ausrüstung zur Verwendung von der für die Schutzausrüstung am Arbeitsplatz zuständigen Person ausgefüllt werden. Die Informationen zu 
den wiederkehrenden Werksinspektionen, Reparaturen und dem Grund für die Außerbetriebnahme werden von der für die wiederkehrende Inspektion der 
Schutzausrüstung am Arbeitsplatz zuständigen sachkundigen Person bereitgestellt. Die Gerätekarte sollte für die Dauer der Nutzung der Ausrüstung 
aufbewahrt werden. Es ist nicht erlaubt, eine persönliche Schutzausrüstung ohne eine ausgefüllte Gerätekarte zu verwenden.

WIEDERKEHRENDE INSPEKTIONEN UND WARTUNGSINSPEKTIONEN

DATUM 
DER NÄCHSTEN
INSPEKTION

DATUM
DER 
INSPEKTION

GRÜNDE FÜR DIE 
DURCHFÜHRUNG DER 
INSPEKTION/REPARATUR

VOR-, NACHNAME
UND UNTERSCHRIFT
DER VERANTWORTLICHEN 
PERSON

FESTGESTELLTE 
BESCHÄDIGUNGEN,
DURCHGEFÜHRTE 
REPARATUREN

HERSTELLUNGSDATUM

DATUM DER 
INDIENSTSTELLUNG

KAUFDATUM

BENUTZERNAME



ANSCHLIESSEN DES ARBEITSSEILS AN EINEN PUNKT 
EINER BAULICHEN EINRICHTUNG
Das Arbeitsseil ist mit einem Verbindungselement oder einer 
Anschlageinrichtung gemäß der Norm EN362 oder EN795 
an einen Anschlagpunkt anzuschließen. Die statische 
Festigkeit des Anschlagpunktes sollte mind. 12 kN betragen. 
Die Form und der Bau des Anschlagpunktes sollten ein 
selbstständiges Abtrennen der Vorrichtung nicht erlauben. 
Es wird empfohlen, zertifizierte und zugelassene 
Anschlagpunkte gemäß der Norm EN795 zu verwenden.

A

ANSCHLUSS DER VORRICHTUNG AN EINEN AUFFANGGURT
Das Verbindungselement des mitlaufenden Auffanggeräts muss an die vordere oder hintere, mit dem Großbuchstaben „A“ 
gekennzeichnete Befestigungsschnalle des Auffanggurts angeschlossen sein. Der Auffanggurt muss die Anforderungen der 
Norm EN361 erfüllen. Der Pfeil auf der Vorderseite der Führung muss nach oben, in Richtung des Führungsendes, in Richtung 
des Anschlagpunkts zeigen.

Wiederkehrende Inspektionen
Die Vorrichtung LINOSTOP II ist alle 12 Monate ab dem Datum der ersten Benutzung einer wiederkehrenden Inspektion zu unterziehen.
Wiederkehrende Inspektionen dürfen ausschließlich von einer kompetenten Person durchgeführt werden, die über die erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten verfügt, um wiederkehrende Inspektionen der persönlichen Schutzausrüstung durchzuführen. Je nach Art der Arbeiten und des Arbeitsumfelds 
kann eine häufigere Durchführung der Inspektionen als alle 12 Monate erforderlich werden. Jede wiederkehrende Inspektion ist auf der Gerätekarte zu 
vermerken.
Maximale Lebensdauer der Ausrüstung
Die maximale Lebensdauer der Vorrichtung beträgt 10 Jahre ab Herstellungsdatum.

Nachdem die Vorrichtung verwendet worden ist, um einen Absturz aufzufangen, oder festgestellt worden ist, dass sie aufgrund einer durchgeführten 
Inspektion oder im Falle irgendwelcher Zweifel hinsichtlich des technischen Zustands nicht mehr verwendet werden kann, ist die Vorrichtung sofort außer 
Betrieb zu nehmen und zu vernichten.

ACHTUNG: Die maximale Lebensdauer der Vorrichtung LINOSTOP II hängt vom Grad der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. Die Verwendung 
des Sicherungsseils unter schwierigen Bedingungen, in Meeresumgebungen, an Orten mit scharfen Kanten, unter Einwirkung hoher Temperaturen oder 
aggressiver Substanzen usw. kann es erforderlich machen, die Vorrichtung auch nach nur einmaligem Gebrauch außer Betrieb zu nehmen.

ANSCHLUSS DER VORRICHTUNG AN EINEN 
AUFFANGGURT

Das Verbindungselement des mitlaufenden Auffanggeräts 
muss an die mit dem Großbuchstaben „A“ 
gekennzeichnete Befestigungsschnalle des Auffanggurts 
angeschlossen sein. Es wird empfohlen, die vordere 
Befestigungsschnalle zu verwenden. Der Auffanggurt 
muss die Anforderungen der Norm EN361 erfüllen.

ACHTUNG: Vor jeder Verwendung einer Absturzsicherungsausrüstung, bei der die Vorrichtung LINOSTOP II eingesetzt 
wird, ist zu überprüfen, ob alle Komponenten korrekt aneinander angeschlossen sind und ordnungsgemäß funktionieren 
sowie, ob sie die Anforderungen der einschlägigen Normen erfüllen:
- EN 361 - für Auffanggurte;
- EN 362 – für Verbindungselemente;
- EN 795 – für Anschlageinrichtungen;

ACHTUNG: Beim Auf- und Absteigen kann der Benutzer auf den ersten 2 Metern über dem Referenzniveau während eines 
Absturzes möglicherweise nicht vor einer Kollision mit dem Boden richtig gesichert sein. Daher ist bei Arbeiten in dieser 
Höhe besondere Vorsicht geboten.

HAUPTREGELN WÄHREND DER ARBEIT MIT DER VORRICHTUNG 
LINOSTOP II

 Die erforderliche Mindestmenge an freiem Raum unter den Füßen des 
Benutzers („H“) zur Vermeidung von Kollisionen mit der Konstruktion oder dem 
Boden bei einem Absturz beträgt 3,5 m. Die Verwendung eines Arbeitsseils von 
mehr als 20 m Länge erfordert eine Vergrößerung des freien Raums unter dem 
Benutzer um 5% der Vorrichtungslänge.

 Die Vorrichtung LINOSTOP II ist für den Einsatz in vertikaler Position 
vorgesehen. Das Arbeitsseil ist an einen Anschlagpunkt anzuschließen, der 
sich in einer vertikalen Linie direkt über dem Benutzer befindet. Die maximal 
zulässige Krümmung des Arbeitsseils von der Vertikalen beträgt 15°, wenn 
sich der Benutzer horizontal von einem Seil bewegt, das mit dem 
Anschlagpunkt verbunden ist. 

 Die Verwendung der Vorrichtung, die mit einer persönlichen 
Schutzausrüstung gegen Absturz verbunden ist, muss gemäß den 
Bedienungsanleitungen dieser Ausrüstung und den einschlägigen Normen 
erfolgen:

- EN353-1, EN353-2, EN355, EN354, EN360 - für Absturzsicherungssysteme;

- EN 362 – für Verbindungselemente;

- EN1496, EN1497 - für Rettungsgeräte zum Heben und Abseilen;

- EN795 – für Anschlageinrichtungen. H
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HAUPTREGELN FÜR DEN GEBRAUCH EINER PERSÖNLICHEN SCHUTZAUSRÜSTUNG GEGEN ABSTURZ
· Eine persönliche Schutzausrüstung sollte ausschließlich von Personen verwendet werden, die in ihrer Anwendung geschult sind.
· Eine persönliche Schutzausrüstung darf nicht von Personen benutzt werden, deren Gesundheit ihre Sicherheit im täglichen Gebrauch oder in Notfallsituationen 

beeinträchtigen kann.
· Es muss ein Rettungsplan erstellt werden, der im Bedarfsfall anwendet werden kann.
· Beim Hängen in einer persönlichen Schutzausrüstung (z. B. nach dem Auffangen eines Absturzes) ist auf Symptome einer Verletzung aufgrund des Aufhängens zu 

achten.
· Zum Zwecke der Vermeidung negativer Folgen des Aufhängens ist sicherzustellen, das ein entsprechender Rettungsplan bereit ist. Es wird empfohlen, Haltegurte zu 

verwenden.
· Es ist verboten, ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers irgendwelche Änderungen an der Ausrüstung vorzunehmen.
· Jegliche Reparaturen an der Ausrüstung dürfen nur vom Ausrüstungshersteller oder seinem dazu Bevollmächtigten durchgeführt werden.
· Eine persönliche Schutzausrüstung darf nicht zweckentfremdet eingesetzt werden.
· Eine persönliche Schutzausrüstung ist eine persönliche Ausrüstung und sollte von einer Person benutzt werden.
· Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass alle Elemente der Ausrüstung, aus denen das Absturzsicherungssystem besteht, ordnungsgemäß zusammenarbeiten. 

Überprüfen Sie regelmäßig die Anschlüsse und die Anpassung der Gerätekomponenten, um ihr versehentliches Lösen oder Trennen zu vermeiden.
· Es ist verboten, Sätze von Schutzausrüstungen zu verwenden, bei denen die Funktion einer Komponente der Ausrüstung durch die Funktion einer anderen 

beeinträchtigt wird.
· Vor jedem Einsatz einer persönlichen Schutzausrüstung muss eine gründliche Sichtprüfung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung 

funktionstüchtig ist und einwandfrei funktioniert, bevor wir sie einsetzen.
· Bei der Sichtprüfung müssen alle Ausrüstungselemente überprüft werden, wobei besonders auf irgendwelche Beschädigungen, übermäßigen Verschleiß, Korrosion, 

Abrieb, Schnitte und Fehlfunktionen geachtet werden muss. Besonderes Augenmerk sollte auf die folgenden einzelnen Vorrichtungen gelegt werden:
- bei Auffanggurten, Sitzgurten und Haltegurten zu Arbeitsplatzpositionierung auf die Schnallen, Einstellvorrichtungen, Verbindungspunkte/-ösen, Gurte, Nähte, 

Durchzüge;
- bei Falldämpfern auf die Verbindungsschlaufen, Gurte, Nähte, Gehäuse, Verbindungselemente;
- bei textilen Leinen und Führungen auf die Leine, die Schlaufen, Kauschen, Verbindungselemente, Einstellvorrichtungen, Spleiße;
- bei Leinen und Führungen aus Stahl auf die Leine, die Drähte, die Klammern, die Schlaufen, die Kauschen, die Verbindungselemente, die Einstellvorrichtungen;
- bei Höhensicherungsgeräten auf die Leine oder den Gurt, den korrekten Betrieb der Seilwinde und des Blockademechanismus, das Gehäuse, den Falldämpfer, die 

Verbindungselemente;
- bei mitlaufenden Auffanggeräten auf das Gehäuse der Vorrichtung, das korrekte Verschieben der Führung, den Betrieb des Blockademechanismus, die Walzen, 

Schrauben und Nieten, die Verbindungselemente, den Falldämpfer;
- bei Metallelementen (Verbindungselementen, Haken, Karabinern) auf den Haken, die Nieten, den Hauptschnapper, die Funktion des Verschlussmechanismus.
· Mindestens einmal pro Jahr muss die persönliche Schutzausrüstung nach jeweils 12 Monaten Gebrauch für eine gründliche wiederkehrende Inspektion außer Betrieb 

genommen werden. Die wiederkehrende Inspektion kann von einer kompetenten, sachkundigen und insoweit ausgebildeten Person durchgeführt werden. Die 
Inspektion kann auch durch den Ausrüstungshersteller oder einen vom Hersteller autorisierten Vertreter durchgeführt werden.

· In einigen Fällen, wenn die Schutzausrüstung eine komplizierte und komplexe Struktur aufweist, beispielsweise bei selbsthemmenden Vorrichtungen, dürfen 
wiederkehrende Inspektionen nur vom Ausrüstungshersteller oder seinem Bevollmächtigten durchgeführt werden. Nach der Durchführung der wiederkehrenden 
Überprüfung wird das Datum der nächsten Überprüfung festgelegt.

· Regelmäßige wiederkehrende Inspektionen sind für den Zustand der Ausrüstung und die Sicherheit des Benutzers, die von der vollen Leistung und Haltbarkeit der 
Ausrüstung abhängt, unerlässlich.
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